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Erwägungen
E. 1
StPO verlangt, dass die Eingabe zu datieren und zu unterzeichnen ist (Art. 110 Abs. 1 StPO). Mit "Unterzeichnen" ist die eigenhändige Unterschrift im Sinne von Art. 14 Abs. 1 des Obligationenrechts (OR, SR 220) gemeint.Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichts genügt bei Eingaben, die der Schriftform bedürfen, die Einreichung per Fax zur Fristwahrung nicht ‒ diese Zustellungsart ist auch nicht der elektronischen Zustellung gleichgesetzt (BGer 1F_31/2012 vom 6. Dezember 2012 E. 2; vgl. auch 2C_154/2011 vom 28. Februar 2011 E. 2). Es liegtein Mangel wegen ungenügender Unterschrift vor. Anders als im Falle der vergessenen Unterschrift ist bei der Übermittlung mittels Fax auch keine Nachfrist anzusetzen, geht es hier doch nicht um ein "versehentliches" bzw. "unfreiwilliges" Nichtanbringen der Unterschrift, sondern um ein bewusstes Vorgehen. Der entsprechende Mangel ist daher nach Ablauf der gesetzlichen Frist nicht mehr zu beheben (zum Ganzen:Hafner/Fischer, in: Basler Kommentar, Basel 2011, Art. 110 StPO N 10-12; BGer1F_31/2012 vom 6. Dezember 2012 E. 2;1B_537/2011 vom 16. November 2011, E. 3; 6B_1063/2010 vom 23. Dezember 2010, E. 1;2C_754/2008 vom 23. Dezember 2008 E. 2.1; 4A_258/2008 vom 7. Oktober 2008 E. 2; 5A_1/2007 vom 12. Februar 2007; BGE 121 II 252 E. 4; vgl. auch AGE BE.2011.75 vom 1. Oktober 2011 E. 2.2; AGE BES.2012.101 vom 18. November 2013 E. 2.2.1). Der Antrag der Vorinstanz ist aufgrund des an sie adressierten Fax-Schreibens folgerichtig. Allerdings ist am 6. April 2016 und somit noch innert Frist ein eigenhändig unterschriebenes Exemplar des Schreibens beim Beschwerdegericht eingegangen. Mutmasslich handelt es sich dabei um das nach Angaben des Beschwerdeführers am Tor des Gerichts deponierte Schreiben, welches von einem unbekannten Dritten in einen Post-Briefkasten eingeworfen worden sein dürfte. Dies erklärt auch, dass die Sendung nicht frankiert war. Jedenfalls ist somit neben der Fax-Eingabe innert Frist eine formgültige Beschwerde eingegangen, auf welche einzutreten ist.
E. 2
2.1Dass mit normaler Briefpost versandte Briefe den Adressaten nicht erreicht hätten, wie es der Beschwerdeführer vorliegend geltend macht, ist eine häufig vorgebrachte Behauptung, weshalb sich anhand diverser Fälle eine ständige Gerichtspraxis herausgebildet hat. Bei einer getrennten Zustellung von Übertretungsanzeige und Zahlungserinnerung an dieselbe Adresse hat das Appellationsgericht wiederholt festgehalten, dass zwar im Falle einer einmaligen Zustellung mit gewöhnlicher Post nicht auszuschliessen sei, dass die Sendung nicht ankomme, etwa weil sie verloren gegangen oder nicht korrekt adressiert worden sei; die Möglichkeit, dass zwei Zustellungsfehler aufgetreten seien, müsse jedoch als vernachlässigbar klein bezeichnet werden. Hinzu kam in diesen Fällen jeweils die auch für den vorliegenden Fall geltende Tatsache, dass sich die Adresse der betroffenen Personen als richtig und funktionstüchtig erwiesen hatte, indem weitere postalische Zustellungen an die nämlichen Adressen problemlos möglich waren (vgl. AGE BES.2015.19 vom 23. April 2015 E. 2.2 mit weiteren Verweisen).
2.2Der Beschwerdeführer macht geltend, dieser Annahme stünden aussergewöhnliche Umstände entgegen, da aufgrund des im Jahre 2015 in Deutschland durchgeführten Poststreiks zahlreiche Postsendungen verloren gegangen seien, worunter sich offensichtlich auch die beiden Schreiben betreffend seine Verkehrsbusse befunden hätten (act. 7). Dieser Argumentation verfängt aus verschiedenen Gründen nicht, denn der ins Feld geführte Streik fand zwar statt, jedoch vom 8. Juni bis zum 7. Juli 2015, womit weder die Übertretungsanzeige vom 21. Mai 2015 noch die Zahlungserinnerung vom 23. Juli 2015 davon betroffen war. Der Beschwerdeführer behauptete zudem noch mit Schreiben vom 13. April 2016 (act. 10), die beiden Schreiben bis dahin nicht erhalten zu haben. Weshalb der Poststreik nicht nur zu Auslieferungsverzögerungen, sondern zum Verlust beider Sendung hätte führen sollen, ist nicht ersichtlich.
Als weiteren Grund für die behauptete Nichtzustellung bringt der Beschwerdeführer vor, dass die Sendungen nicht korrekt adressiert worden seien und dies in mehrfacher Hinsicht. Zum einen sei er fälschlicherweise als Frau angeschrieben worden, zum andern habe sich ein Schreibfehler in der Postanschrift befunden; statt korrekt [�]strasse habe es dort [�]strasse geheissen, was ebenfalls ein Grund für die nicht erfolgte Zustellung sein könne. Auch dies trifft nicht zu: Was die angebliche Anrede als Frau statt Herr A____ anbetrifft, hat bereits die Präsidentin der Vorinstanz korrekt festgehalten, dass die betroffenen Sendungen jeweils mit der alles ab-deckenden Anredezeile �Herrn/Frau/Firma� versehen waren. Der Strassenname lautete korrekt �[�]strasse�. Die beanstandeten Fehler finden sich in den Adresszeilen späterer, in dieser Frage jedoch nicht relevanter Schreiben (act. 6 S. 15, 23). Auch diese fehlerhaft beschrifteten Sendungen konnten im Übrigen zugestellt werden.
2.3Zusammenfassend ist anzunehmen, dass der Beschwerdeführer zumindest die Übertretungsanzeige oder die Zahlungserinnerung erhalten hat und dass aufgrund der nicht fristgerechten Bezahlung der Busse zu Recht das kostenpflichtige Strafbefehlsverfahren eingeleitet wurde. Die Beschwerde ist somit unter Auferlegung der Verfahrenskosten abzuweisen.
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